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Ihr Schreiben vom 30. April 2009 
 
Sehr geehrter Herr Werner, 
 
danke für Ihr Schreiben vom 30. April 2009. Für eine Antwort wollten wir auch mit dem 

Rechtsanwalt Rücksprache halten, vor allem was die rechtliche Seite der Angelegenheit angeht. 

Zum ersten Teil Ihres Briefes: Es verblüfft uns, dass Sie nirgendwo inhaltlich werden, das heißt, 

selber Wortlaut mit Wortlaut vergleichen, um in Ihrem Sinne darzulegen, welchen Wortlaut Sie für 

näher an Rudolf Steiner halten. Davor hätten wir volle Achtung, auch wenn Sie zu einem ganz 

anderen Ergebnis als wir kommen würden. Herr Archiati hat ein intensives Studium von hunderten 

von Nachschriften und Textvergleichen hinter sich. Wir haben im Archiati Verlag bereits hunderte 

von Vorträgen, die von Vegelahn redigiert worden sind, studiert und mit anderen Fassungen 

verglichen. Wenn man in Bezug auf den von Ihnen erwähnten Vortrag in GA 135 die Fassung von 

Vegelahn mit der von Hagack oder Hoyack (aus der Untersuchung der Abfolge «ag», zum Beispiel 

gleich am Anfang beim Wort «Vortrag», haben wir Hagack gelesen; der Name ist aber etwas 

Äußerliches, es kann sich auch lediglich um den Besitzer handeln) vergleicht, so muss sich das 

Denken ein Urteil darüber bilden, ob das Mehr bei Vegelahn inhaltlich etwas sagt, was beim anderen 

nicht enthalten ist, oder ob er nur erläutert und kommentiert. Ein solches intensives textimmanentes 

Studium der Quellen betreibt Pietro Archiati seit Jahren. Sie behaupten, dass «in GA 135 die 

Nachschrift eines Teilnehmers verwendet» worden sei. Das will zum einen gar nichts sagen: Wenn 

jemand eine schlechte Nachschrift eines Teilnehmers verwendet, so wird etwas schlechteres daraus, 

als wenn jemand eine getreue Abschrift einer besseren Nachschrift eines Teilnehmers verwendet. 

Zum anderen ist Ihre Aussage alles andere als sicher: Herr Archiati ist zu dem Ergebnis gekommen, 
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dass Vegelahn als Vorlage nichts anderes gehabt hat als die Nachschrift, die «Berliner 

Logenvorträge» heißt. Er findet bei Vegelahn nichts Neues, was von Steiner stammen könnte und 

genug Widersinniges, was von Steiner nicht stammen kann. (Pietro Archiatis «Einführung» zu Karma 

verstehen könnten Sie sich dazu anschauen, zum Beispiel S. 13-14: Hagack-Hoyack steht dem 

Wortlaut der «Berliner Logenvorträge» so nahe, dass man von diesen letzten als von der 

gemeinsamen Quelle sowohl von Vegelahn wie auch von Hagack-Hoyack reden kann, mit dem 

Unterschied, dass Hagack-Hoyack ziemlich treu «abgeschrieben» hat und Vegelahn überschlau 

kommentiert. Wir würden voll respektieren, wenn jemand zu einem anderen Ergebnis kommt, aber 

bitte aufgrund eines eingehenden Studiums des Materials. Das ist auch der Sinn davon, dass wir 

Textvergleiche drucken: um jedem seine eigene Urteilsbildung zu ermöglichen. Wären Sie doch nur 

kurz auf einen einzigen Textvergleich von uns eingegangen! Dass die Nachschrift von Hagack-

Hoyack «unvollständig ist», behaupten Sie ohne anhand von konkreten Beispielen eine 

textimmanente Begründung zu geben. Pietro Archiati hat sie nach seiner Aussage Satz für Satz, 

Wort für Wort studiert, sie mit den «Berliner Logenvorträgen» und mit GA 135 verglichen und ist zu 

dem Ergebnis gekommen, dass sowohl auf der Ebene der Gedanken wie auch in Bezug auf den 

Sprachduktus bei Hagack-Hoyack so gut wie nichts fehlt. Übrigens: Wenn jemand den Wortlaut von 

GA 135 würdig und bedächtig – so wie Rudolf Steiner den gewichtigen Inhalten gemäß gesprochen 

haben muss – vortragen würde, so würde er dafür etwa 2-3 Stunden brauchen. Da wäre es einem 

Redakteur vielleicht eine Hilfe, wenn er selber ein Redner wäre. Es gibt darüber hinaus ein anderes 

wichtiges Kriterium: Wenn alle oder fast alle Formulierungen der «Berliner Logenvorträge» bei 

Vegelahn, der wesentlich länger ist, wiederkehren, und wenn das Mehr bei Vegelahn nichts Neues 

sagt und einiges Widersinnige enthält, wie das der Fall ist, so folgt daraus, dass Vegelahn die 

«Berliner Logenvorträge» als Vorlage gehabt hat. Unseretwegen kann diese die Klartextnachschrift 

seines eigenen Stenogramms sein. Dies bedeutet nicht, dass bei anderen Nachschriften die Lage 

wiederum ganz anders sein kann. Die Dinge müssen im Einzelnen studiert werden und wir tun das 

im Archiati Verlag mit so viel Gewissenhaftigkeit wie nur möglich. Wir finden es verantwortungslos 

von Ihnen, uns Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen. 

Das sind nur ein paar Gedanken zum ersten Teil Ihres Briefes. Es würde zu weit führen, wollte 

man auf weitere Aspekte eingehen. 

 

Nun zum zweiten, rechtlichen Teil. Wir haben in der «Mitteilung Nr. 5» des Archiati Verlages vom 

25. November 2008 (auf www.archiati-verlag.de einsehbar) geschrieben: «Wir werden manchmal 

gefragt, woher wir die Unterlagen der Vorträge Rudolf Steiners haben. Es sind bis jetzt über ein 

Dutzend Quellen und es kommen immer neue dazu. Der Umfang und die Nähe an Rudolf Steiner 

sind unterschiedlich. Die meisten der Klartextnachschriften gehen auf die Archive in Dornach 

zurück.» Ein konkretes Beispiel von diesen Quellen ist ein älteres, treues Mitglied der 
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Anthroposophischen Gesellschaft in Wien, das Pietro Archiati persönlich unter anderem das 

Original in Sütterlin von der Stenografin Alice Kinkel von vier Vorträgen Steiners über die 

Apokalypse geschenkt hat. Fotos davon können Sie unter www.uranosarchiv.de einsehen, wo auch 

eine große Zahl von anderen Nachschriften verschiedenster Art jedem zugänglich ist. Von diesen 

wissen wir wiederum aufgrund eines eingehenden Studiums, dass mehrere identisch sind mit denen 

der Archive in Dornach. Das Uranos-Archiv ist ein anderes Beispiel unserer Quellen. Wir sehen uns 

nicht verpflichtet, die Herkunft von Nachschriften, die uns zugänglich werden, zu prüfen. Für uns 

ist maßgeblich, ob die Nachschriften authentisch sind. 

Wir schicken Ihnen in diesem Zusammenhang als Anlage eine Kopie der Aufforderung an Dr. 

Walter Kugler, welcher dieser bereits im wesentlichen Kern (Unterlassung) nachgekommen ist, 

indem er den Artikel mit der beanstandeten Behauptung von der Internet-Seite des Rudolf-Steiner-

Archivs herunter genommen hat. Wir konnten uns bereits zuvor nicht vorstellen, dass Sie sich diese 

Behauptung tatsächlich mit den dann gebotenen rechtlichen Folgen zueigen machen wollten. 

Was uns darüber hinaus verblüfft, ist die leichtsinnige Art, mit der Sie mit dem Begriff 

«Diebstahl» umgehen. Im Fall eines Diebstahls muss der Bestohlene etwas vermissen, etwas muss 

ihm fehlen, es muss ihm weggenommen worden sein, was er vorher hatte und jetzt nicht mehr hat, 

etwas, was ihm zurückgegeben werden kann und muss. Dies ist nicht der Fall. Nach dem Urteil des 

Landgerichts München I vom 16.12.2005 (S. 7 ff., II, III) sind auch letzte Urheber- und 

Leistungsschutzrechte, auf welche sich die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung berufen hatte, durch 

Zeitablauf erloschen. Eingetreten ist Gemeinfreiheit. Was allen Menschen zusteht, kann jedoch 

weder rechtlich noch moralisch Gegenstand eines Diebstahls sein. Das Urteil ist seinerzeit dadurch 

rechtskräftig geworden, dass die Nachlassverwaltung die Berufung dagegen einsichtsvoll zurück 

genommen hat. 

Wir möchten diese Zeilen mit Worten Rudolf Steiners abschließen, die überdeutlich ausdrücken, 

mit welchem Geist er das von ihm Hervorgebrachte behandelt wissen wollte: «Der Mensch verdankt 

das, was er aus seinen Fähigkeiten schaffen kann, der menschlichen Sozietät, der menschlichen 

sozialen Ordnung. Es gehört einem in Wahrheit nicht. ... Jeder kann dreißig Jahre nach meinem Tod 

drucken, was ich hervorgebracht habe. Man kann es in beliebiger Weise verwenden, und das ist 

recht. Ich wäre sogar einverstanden, wenn noch mehr Rechte auf diesem Gebiet wären. ... Der 

Eigentumsbegriff wird überhaupt keinen Sinn haben.» (Vortrag vom 25. April 1919). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Monika Grimm 
Archiati Verlag 
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Ihr Schreiben vom 27. Mai 2009 
 
Sehr geehrter Herr Werner, 

 

Ihr Einschreiben, das wir heute erhalten haben, hat sich sicherlich mit unserer Antwort vom 

28.5.09 gekreuzt. Wie dort zu Anfang erwähnt, wollten wir Rücksprache mit dem Rechtsanwalt 

halten, und dies hat einige Zeit gedauert. Der zweite, rechtliche Teil ist ja von ihm wesentlich 

mitgestaltet worden. 

Sollten Sie beim Erhalt dieser kurzen Nachricht unsere Antwort vom 28.5.09 (wir haben sie nicht 

per Einschreiben geschickt, so wie Sie Ihren Brief vom 30.4.09) noch nicht bekommen haben, geben 

Sie uns bitte sofort Bescheid. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Monika Grimm 
Archiati Verlag 

Bad Liebenzell, den 3. Juni 2009
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Ihr Schreiben vom 11. Juni 2009 
 
Sehr geehrter Herr Werner, 

 

wir danken für Ihr letztes Schreiben vom 11. Juni. Wir haben uns gefragt, was für Sie wichtiger 

ist: Die Freude um die Sache Rudolf Steiners, die Freude darum, dass seine Vorträge (auch kostbare 

Nachschriften davon, um die sich jahrzehntelang keiner gekümmert hat) würdig und kompetent den 

Menschen zugänglich gemacht werden – in welchem Fall wir als Gleichgesinnte uns gegenseitig 

anerkennen könnten –, oder das Anliegen, den Archiati Verlag zu diskreditieren. Im langen ersten 

Teil Ihres vorigen Schreibens haben Sie uns, ohne irgendwie in Bezug auf die Texte inhaltlich zu 

werden, editorische Verantwortungslosigkeit vorgeworfen, unter anderem als Begründung dafür, 

dass Sie uns keine Unterlagen zur Verfügung stellen wollen. Jetzt schreiben Sie, dass es Ihnen nicht 

in erster Linie darum geht, und übergehen dabei alles von uns diesbezüglich Dargestellte. Nur ein 

Symptom dafür: Wir haben begründet, warum wir «Hagack» lesen, wir, die wir als Erste diese 

Nachschrift veröffentlicht haben. Sie reden weiterhin von «Hoyack» und ignorieren dabei die 

Leistung des anderen. Wir haben in unserem Brief Ihr «Hoyack» mit aufgenommen und als 

Kompromiss von «Hagack-Hoyack» gesprochen. Prof. Dr. Walter Kugler hatte geschrieben, dass die 

Nachschrift «vermutlich» auf Hoyack zurückgeht. Aus dieser Vermutung ist in kurzer Zeit in 

Dornach ein Dogma entstanden! Hauptsache, der Archiati Verlag wird herabgewürdigt. 

Gerne beantworten wir Ihre neue Frage und kommen Ihrer Bitte nach, unseren Rechtsanwalt 

nochmals zu konsultieren, obwohl wir der Meinung sind, dass er sich indirekt in unserem letzten 

Brief deutlich genug geäußert hat, nicht zuletzt durch die Mitteilung der Abmahnung an Prof. Dr. 

Bad Liebenzell, den 7. Juli 2009
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Kugler. Wir möchten klarstellen, dass der Archiati Verlag sich strikt an das gültige Gesetz halten will, 

nichts Gesetzeswidriges unternehmen will. Andererseits wollen wir uns nicht auf Kosten der 

Menschen, die die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners suchen, von angemaßten «Rechten», die 

keine sind, einschüchtern lassen. Der gegen den Archiati Verlag vonseiten der Rudolf Steiner 

Nachlassverwaltung angestrengte und im wesentlichen Streitpunkt von ihr verlorene Prozess ist das 

beste Beispiel dafür. Sie hat ja selbst die Berufung zurückgezogen. 

Zu Ihrer Frage: Wenn jemand Nachschriften von Vorträgen Rudolf Steiners hat, in deren 

Überschriften auf die Archive in Dornach hingewiesen wird, so kann er davon ausgehen, dass sie 

ursprünglich von dort stammen. Nur wenn derjenige, der meint, das «Original» zu besitzen, es 

allgemein wahrnehmbar macht – zum Beispiel dadurch, dass er es ins Internet stellt –, kann jeder 

Interessierte selbst den Vergleich machen, ohne anderen glauben zu müssen. 

In Bezug auf die erneute Stellungnahme des Rechtsanwaltes Herrn Dr. Brandes, haben wir 

gedacht, sie Ihnen wortwörtlich in Form eines Zitats zukommen zu lassen. Hier sein Wortlaut:  

 

 
«Bei Texten von Diebstahl zu sprechen, verbietet sich. Diebstahl ist nur an 

Sachen möglich, nicht an Immaterialgüterrechten. Selbst solche liegen jedoch 
wegen des Erlöschens der Urheberrechte nach Zeitablauf und somit 
Gemeinfreiheit an den Werken Rudolf Steiners nicht vor. 

Vorliegend geht es wie gesagt um Texte. Texte sind Sprachwerke, § 2 UrhG. 
Datenbanken sind etwas anderes und deshalb auch gesondert geregelt, §§ 87 a ff. 
UrhG. Auch hier enden jedoch alle Überlegungen bei der Gemeinfreiheit.»  
(Dr. Thomas Brandes, Rechtsanwalt) 

 
 

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben. Es würde uns sehr freuen, statt feindliche, freundliche 

Worte von Ihnen, von Dornach zu hören. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Monika Grimm 
Archiati Verlag 




